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Einführung

Im Vertrag von Lissabon zieht eine Gruppe von Normen des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEU-Vertrag) durch ihre systematisch her-
vorgehobene Stellung besondere Aufmerksamkeit auf sich: Im ersten Teil des AEU-
Vertrags finden sich im Titel II („Allgemein geltende Bestimmungen“) nunmehr in
den Artikeln 8 bis 13 AEUV Bestimmungen, die bereits auf den ersten Blick Ge-
meinsamkeiten aufweisen. Sie benennen jeweils einen bestimmten Belang, wie etwa
die Gleichstellung von Männern und Frauen oder die Einbeziehung der Erfordernisse
des Umweltschutzes und geben dessen Berücksichtigung bei der Festlegung und
Durchführung der Politiken und Maßnahmen der Union (vgl. Art. 9 – 12 AEUV)1

bzw. „bei allen ihren Tätigkeiten“ (Art. 8 AEUV) vor. Weitere Bestimmungen dieser
Art sind in den einzelnen Politikbereichen in Art. 147 Abs. 2 AEUV (Beschäfti-
gung), Art. 167 Abs. 4 AEUV (Kultur), Art. 168 Abs. 1 S. 1 AEUV (Gesundheit),
Art. 173 Abs. 3 S. 1 AEUV (Industrie), Art. 175 Abs. 1 S. 2 AEUV (wirtschaftli-
cher, sozialer und territorialer Zusammenhalt) und Art. 208 Abs. 1 UAbs. 2 S. 2
AEUV (Entwicklungszusammenarbeit) normiert. Insgesamt finden sich im AEU-
Vertrag demnach zwölf Bestimmungen dieser Art. Sie werden in der Literatur
mehrheitlich als „Querschnittsklauseln“ bezeichnet.

In der Literatur ist bisweilen festgestellt worden, die Union werde durch die eine
oder andere dieser Bestimmungen zu einer „Gesundheitsgemeinschaft“2 oder einer
„Umweltschutzgemeinschaft“3, da sie das jeweilige Ziel bei allen ihren Tätigkeiten
zu berücksichtigen habe. Die Bestimmung zum Umweltschutz ist in der Tätigkeit der
Unionsorgane augenscheinlich am häufigsten relevant geworden, ohne dass jedoch
eine dogmatische Einordnung erfolgte. So sprach der EuGH der Umweltpolitik einen
„Querschnittscharakter“4 zu und zog die Umwelt-Querschnittsklausel heran, um zu
begründen, dass eine Richtlinie zur Verkehrspolitik auch das Ziel des Umwelt-
schutzes verfolgen könne.5 Weniger oft haben die übrigen Querschnittsklauseln,
etwa zur Industriepolitik in Art. 173 Abs. 3 S. 1 AEUV oder zur Berücksichtigung
der Ziele der Entwicklungszusammenarbeit, Art. 208 Abs. 1 UAbs. 2 S. 2 AEUV in

1 Art. 13 AEUV enthält eine ähnliche Formulierung, verweist jedoch auf die Politik der
Union in bestimmten Bereichen. Auf diese Besonderheit wird in dieser Arbeit in Teil 2
A.IV.1A.IV.1. näher eingegangen.

2 Berg, Gesundheitsschutz als Aufgabe der EU, 1997, S. 464.
3 Jahns-Böhm/Breier, EuZW 1992, 49 (50).
4 EuGH Rs. 176/03, Kommission/Rat, Slg. 2005, I-7879, Rn. 42; Rs. C-320/03, Kommis-

sion/Österreich, Slg. 2005, I-9871 Rn. 73.
5 EuGH Rs. 440/05, Kommission/Rat, Slg. 2007, I-9097 Rn. 60.



der Rechtsprechung des EuGH oder bei der Tätigkeit der Unionsorgane eine Rolle
gespielt. Trotzdem scheinen diese Bestimmungen, ebenso wie diejenige zum Um-
weltschutz, bestimmte Belange in die Tätigkeiten der Unionsorgane zu „verpflan-
zen“, unabhängig von den Gründen und der Rechtsgrundlage für die jeweiligen
Tätigkeiten.

Eine klare Einordnung dieser Bestimmungen durch den EuGH fehlte bisher.6

Untersuchungen der Querschnittsklauseln in der Literatur sind bislang häufig auf
einzelne Klauseln im Zusammenhang mit dem jeweiligen Politikbereich beschränkt
geblieben, wenn etwa die Umwelt-Querschnittsklausel im Zusammenhang mit einer
Darstellung des Titels „Umwelt“ im EG-Vertrag a.F. erläutert wurde.7 Andere Ar-
beiten behandelten lediglich Ausschnitte der Wirkungen von Querschnittsklauseln in
bestimmten Tätigkeitsbereichen der Union, etwa dem Kartellrecht.8 Die Vielzahl und
hervorgehobene Stellung der Querschnittsklauseln im Vertrag von Lissabon machen
jedoch eine grundlegende Einordnung dieser Bestimmungen in die Dogmatik des
EU-Rechts erforderlich. Erst eine umfassende Analyse aller Querschnittsklauseln im
AEU-Vertrag kann Erkenntnisse über ihre Wirkungen und Funktionen liefern.

Ziel der Arbeit ist es, die Wirkungen und Funktionen der Querschnittsklauseln
herauszustellen, sie in die Dogmatik des EU-Rechts einzuordnen und die erarbeiteten
Erkenntnisse in eine Definition und eine treffendere Bezeichnung für diese Be-
stimmungen einfließen zu lassen.

Hierzu sollen die Querschnittsklauseln im AEU-Vertrag zunächst als eigen-
ständiger Normtyp definiert werden. Die einheitlichen Merkmale der Klauseln sollen
herausgearbeitet werden, um zukünftig neue Querschnittsklauseln in den Verträgen
als solche einordnen und zu vermeintlichen Querschnittsklauseln abgrenzen zu

6 Vgl. Gasse, Die Bedeutung der Querschnittsklauseln für die Anwendung des Gemein-
schaftskartellrechts, 2000, S. 3 Fn. 20; Schröder, in: Rengeling (Hrsg.), HdB Umweltrecht,
Bd. 1, 2. Aufl. 2003, § 31 Rn. 3; Horst, 47 Colum. J. Transnat’l L. (2008), 164 (190) bezeichnet
die Kultur-Querschnittsklausel aufgrund der geringen Beachtung durch den EuGH bisher als
„Papiertiger“. Kritisch zur bisherigen Anwendung der Querschnittsklauseln durch den EuGH
auch Kment, EuR 2007, 275 (285); Cunningham, 34 Cornell Int’l L.J. (2001), 119 (150 ff.).

7 Vgl. etwa zur Umwelt-Querschnittsklausel Jans/von der Heide, Europäisches Umwelt-
recht, 1. Aufl. 2003, S. 18 ff.; Calliess, DVBl. 1998, 559 ff.; zur Beschäftigungs-Quer-
schnittsklausel Steinle, Europäische Beschäftigungspolitik, 2001, S. 256 ff.; zur Kultur-Quer-
schnittsklausel Schulz, Rechtsanalyse des Art. 151 EGV, 2006, S. 41 ff.; Schmahl, Die Kul-
turkompetenz der Euopäischen Gemeinschaft, 1996, S. 226 f.; Ress, DÖV 1992, 944 (947 f.);
zur Gesundheits-Querschnittsklausel Kment, EuR 2007, 275 ff.; Sander, ZEuS 2005, 253
(264 f.) sowie zur Querschnittsklausel zum Verbraucherschutz Rösler, EuR 2008, 800 (811).

8 Vgl. zur Wirkung der Querschnittsklauseln im Kartellrecht Gasse, Die Bedeutung der
Querschnittsklauseln für die Anwendung des Gemeinschaftskartellrechts, 2000, insbesondere
S. 71 ff.; Kordel, Arbeitsmarkt und Europäisches Kartellrecht, 2004; Ehle, Die Einbeziehung
des Umweltschutzes in das Europäische Kartellrecht, 1997; Steinle, Europäische Beschäfti-
gungspolitik, 2001, S 256 ff.; zum Beihilfenrecht Ress, Kultur und Europäischer Binnenmarkt,
1991; ders., Die Zulässigkeit von Kulturbeihilfen in der Europäischen Union, in: Randelzhofer/
Scholz/Wilke (Hrsg.), GS für Grabitz, 1995, S. 595 ff.; zu den Grundfreiheiten Epiney, in:
Gaitanides/Kadelbach,/Rodriguez Iglesias (Hrsg.), FS für Zuleeg, 2005, 633 ff.
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können. Anhand der Analyse der Querschnittsklauseln als Normgruppe können ihre
Wirkungen eingehend untersucht und die Klauseln somit dogmatisch eingeordnet
werden. Besonderheiten einzelner Querschnittsklauseln können sodann ausgehend
von den jeweiligen Charakteristika der Normgruppe rechtlich gewürdigt werden.

Hohe Relevanz bei der Analyse der Normgruppe entfaltet die Frage nach einer
kompetenzbegründenden oder -erweiternden Funktion der Querschnittsklauseln. Die
Querschnittsklauseln scheinen eine Nahtstelle zwischen den Kompetenzen der
Union und denjenigen der Mitgliedstaaten zu bilden. Wenn für das Ziel, das die
Querschnittsklausel vorgibt, etwa die Kultur gemäß Art. 167 Abs. 4 AEUV, im zu-
gehörigen Politikbereich nur geringe Befugnisse auf die EU übertragen wurden, vgl.
Art. 167 AEUV, kann die sektorübergreifende Berücksichtigung kultureller Aspekte
unter Umständen zu Erweiterungen der Unionskompetenzen führen. Zudem stellt
sich die Frage, ob die Ziele der Querschnittsklauseln die Ziele der Rechtsgrundlage
verdrängen können oder aber ihnen unterzuordnen sind. Im Fall eines Vorrangs der
Ziele der Querschnittsklauseln würde in alle Befugnisnormen der Union ein „Ku-
ckucksei“ gelegt, das deren eigentliche Ziele verdrängte. Bestehende Harmonisie-
rungsverbote würden auf diese Weise womöglich umgangen. Daher soll hier die
Frage beantwortet werden, ob die Querschnittsklauseln auf diese Weise zum
Sprengsatz der Kompetenzordnung werden können, wie das zum Teil in der Literatur
befürchtet wurde.9

Zum Schluss soll diese Arbeit die Untersuchung der Normgruppe der Quer-
schnittsklauseln in den Gesamtzusammenhang einer Entwicklung der EU zu einer
Wertegemeinschaft stellen. Denn es stellt sich die Frage, ob die Ziele der Quer-
schnittsklauseln eine besondere Qualität aufweisen, welche womöglich die Wir-
kungen der Klauseln legitimiert bzw. erst bestimmte Rückschlüsse auf ihre Wir-
kungen zulässt. Dies könnte zum Beispiel erhellen, warum nicht alle sektorielle
Politiken im AEU-Vertrag durch eine Querschnittsklausel ergänzt wurden. Sollte es
sich bei den Klauseln um „Werteklauseln“ handeln, die Teil einer Entwicklung der
EU zu einer Wertegemeinschaft sind, so wäre die Bedeutung der Querschnitts-
klauseln für diese Entwicklung zu untersuchen. Die Ergebnisse der Analyse des
Normtyps „Querschnittsklausel“ im AEU-Vertrag münden in einer neuen, die hier
erarbeiteten Wirkungen der Klauseln besser erfassenden Bezeichnung.

Im Einzelnen wird in Teil 1 zunächst der Gegenstand der Untersuchung näher
bestimmt: Die Terminologie für die hier zu untersuchenden Bestimmungen wird
vorläufig geklärt und es findet eine erste Abgrenzung gegenüber verwandten
Rechtskonstrukten statt (A.), bevor die Systematik des AEU-Vertrags in Bezug auf
die Querschnittsklauseln erläutert wird (B.). Kern des ersten Teils ist die Bestimmung
der allen Querschnittsklauseln gemeinsamen Merkmale, die den Normtyp ausma-
chen (C.). Im zweiten Teil erfolgt sodann die Analyse dieser erarbeiteten Merkmale
des Normtyps. Dabei werden die Ziele der einzelnen Querschnittsklauseln chro-
nologisch vor dem Hintergrund des Verlaufs der europäischen Integration heraus-

9 Vgl. Stein, in: Due/Lutter/Schwarze (Hrsg.), FS für Everling, Bd. 2, 1995, S. 1439 (1440).
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